
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Richtlinie 2012/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den 
Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der 
Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um 

diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 315 vom 14. November 2012) 

Seite 78, Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2: 

Anstatt:  „Wurde dieser Preis jedoch durch außergewöhnliche Umstände beeinflusst, die eine erhebliche 
Änderung des Wertes des Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einbringung 
bewirken würden, und zwar auch in Fällen, in denen der Markt für diese Wertpapiere oder Geldmarkt
instrumente illiquide geworden ist, so veranlasst das Verwaltungs- oder Leitungsorgan eine 
Neubewertung.“ 

muss es heißen:  „Wurde dieser Preis jedoch durch außergewöhnliche Umstände beeinflusst, die eine erhebliche 
Änderung des Wertes des Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einbringung 
bewirken würden, und zwar auch in Fällen, in denen der Markt für diese Wertpapiere oder Geldmarkt
instrumente illiquide geworden ist, so veranlasst das Verwaltungs- oder Leitungsorgan eine 
Neubewertung unter seiner Verantwortung.“ 

Seite 79, Artikel 11 Absatz 2 Unterabsatz 2: 

Anstatt:  „Sind neue erhebliche Umstände eingetreten, die eine wesentliche Änderung des beizulegenden 
Zeitwerts des Vermögensgegenstands zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einbringung bewirken 
würden, so veranlasst das Verwaltungs- oder Leitungsorgan eine Neubewertung.“ 

muss es heißen:  „Sind neue erhebliche Umstände eingetreten, die eine wesentliche Änderung des beizulegenden 
Zeitwerts des Vermögensgegenstands zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einbringung bewirken 
würden, so veranlasst das Verwaltungs- oder Leitungsorgan eine Neubewertung unter seiner 
Verantwortung.“ 

Seite 85, Artikel 28 Absatz 6 Buchstabe b: 

Anstatt:  „die Verpflichtung für die Mitglieder des Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft, von der anderen 
Gesellschaft die in Artikel 22 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 23 genannten Aktien zu dem Preis 
zurückzuerwerben, zu dem diese andere Gesellschaft sie erworben hatte; diese Sanktion ist lediglich in 
dem Falle nicht anwendbar, in dem die Verwaltungsratsmitglieder nachweisen, dass die Aktienge
sellschaft an der Zeichnung oder dem Erwerb der betreffenden Aktien gänzlich unbeteiligt ist.“ 

muss es heißen:  „die Verpflichtung für die Mitglieder des Verwaltungs- oder Leitungsorgans der Aktiengesellschaft, von 
der anderen Gesellschaft die in Artikel 22 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 23 genannten Aktien zu dem 
Preis zurückzuerwerben, zu dem diese andere Gesellschaft sie erworben hatte; diese Sanktion ist 
lediglich in dem Falle nicht anwendbar, in dem die Mitglieder des Verwaltungs- oder Leitungsorgans 
nachweisen, dass die Aktiengesellschaft an der Zeichnung oder dem Erwerb der betreffenden Aktien 
gänzlich unbeteiligt ist.“ 

Seite 89, Artikel 42: 

Anstatt:  „In den Fällen des Artikels 39, des Artikels 40 Absatz 1 Buchstabe b und des Artikels 41 Absatz 1 ist, 
sofern mehrere Gattungen von Aktien vorhanden sind, der Beschluss der Hauptversammlung über die 
Bedingungen des gezeichneten Kapitals oder über dessen Herabsetzung durch Einziehung von Aktien 
von einer gesonderten Abstimmung zumindest jeder Gattung derjenigen Aktionäre abhängig, deren 
Rechte durch die Maßnahmen berührt werden“ 
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muss es heißen:  „In den Fällen des Artikels 39, des Artikels 40 Absatz 1 Buchstabe b und des Artikels 41 Absatz 1 ist, 
sofern mehrere Gattungen von Aktien vorhanden sind, der Beschluss der Hauptversammlung über die 
Tilgung des gezeichneten Kapitals oder über dessen Herabsetzung durch Einziehung von Aktien von 
einer gesonderten Abstimmung zumindest jeder Gattung derjenigen Aktionäre abhängig, deren Rechte 
durch die Maßnahmen berührt werden“  
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